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Kreistag Nordwestmecklenburg 
Kreistag  

Bekanntmachung 

 
 

Die 22. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kreistages Nordwestmecklenburg findet  
 
 am: Donnerstag, dem 24.03.2022 
 um: 17:00 Uhr 
 in: 23966 Wismar, Markthalle, Stockholmer Str. 1 

 
statt.  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1.  Eröffnung und Begrüßung durch den Kreistagspräsidenten  
 2.  Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  
 3.  Bestätigung der Tagesordnung  
 4.  Einwohnerfragestunde  
 5.  Genehmigung des Protokolls der 21. Kreistagssitzung vom 03.02.2022  
 6.  Informationen des Kreistagspräsidenten  
 7.  Bericht des Landrates und Anfragen zum Bericht  
 8.  Genehmigung der Eilentscheidung des Landrates vom 02.03.2022; ÖPNV: 

Erweiterung der Tarifbestimmungen "Freie Fahrt für Ukraine-Flüchtlinge" im 
Landkreis Nordwestmecklenburg 

 

 9.  Anhörung zur Umgemeindung von Flächen aus den Gemeinden Dalberg-
Wendelstorf und Mühlen Eichsen in die Gemeinde Testorf-Steinfort 

 

 10.  Fortschreibung der Jugendhilfeplanung des Landkreises Nordwestmecklenburg für 
den Zeitraum 2022 bis 2025 - Allgemeiner Teil und Teilplan III (Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege) 

 

 11.  Information an den Kreisausschuss/Kreistag über Entscheidungen des Landrates 
zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen vom 
30.06.2021 bis 31.12.2021 

 

 12.  Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 
2022/2023 
 

 

   Anträge aus den Fraktionen  
 13.  Berufung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der Nahbus GmbH  
 14.  Befristetes Aussetzen der verschärften Düngungsauflagen für Rote Gebiete  
 15.  Unterstützung bei der Beschaffung mobiler Endgeräte für Kinder in 

Fremdunterbringung 
 

 16.  Personalbewirtschaftung digital aufrüsten  
 17.  Strategie zum Gewerbeflächenmonitoring entwickeln  
 18.  Bericht zur Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzepts 2010 und des Regionalen 

Energiekonzeptes Westmecklenburg 2013/2019 
 

 19.  Neubesetzung in Ausschüssen  
 20.  Erhöhung der Personalkostenförderung für Vereinssportlehrer  
 21.  Informationen und Anfragen  



 
 

Seite 2 von 2 
 
 

 

Nicht öffentlicher Teil 

 22.  Vergabe der ICT Serviceleistungen im Landkreis 
Nordwestmecklenburg, L-103-21-KH 

 

 23.  Breitband  
 24.  Informationen und Anfragen  

 
Hinweis:  
Gemäß Anlage 36 zu § 7 der Verordnung der Landesregierung MV zur Änderung der Corona-
LVO M-V und zur Änderung der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung vom 23.11.2021 ist bei 
Sitzungen des Kreistages zwischen den Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Alle Teilnehmenden haben eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske, z. B. OP-Masken gem. EN 14683 oder Atemschutzmasken gem. Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV – in der jeweils aktuellen Fassung, z. B. 
FFP2-Masken) zu tragen, wobei Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können 
und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Ich bitte 
deshalb um Verständnis, dass ich nicht mehr als fünf Besucherinnen und Besuchern den 
Zutritt zum Sitzungssaal gewähren kann. 
 
Alle anwesenden Personen haben sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die mindestens 
die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die Anwesenheitsliste wird durch das Büro des 
Kreistages für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Kreistagssitzung aufbewahrt und der 
zuständigen Gesundheitsbehörde auf Verlangen vollständig herausgegeben. 
 
Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung kann auch in elektronischer 
Form, zum Beispiel über Apps erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass oben genannten Daten 
erfasst und die Erreichbarkeit der Kontaktpersonen hinreichend präzise dokumentiert und die 
Daten im Falle des Infektionsgeschehens unmittelbar dem zuständigen Gesundheitsamt in 
einer geeignet nutzbaren Form zur Verfügung gestellt werden. Die verpflichtende 
Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung kann mittels der CoronaWarn-App erfolgen. 

 
Wismar, 10.03.2022 
 
 
 
gez. Thomas Grote 
Kreistagspräsident 

 


